
Stand: 01.11.2024

Einkommensermittlung gem. § 2a KitaG der Eltern als Grundlage zur Festsetzung des Elternbeitrages

Lebt das Kind in einem oder zwei Haushalten?

O ein Haushalt O zwei Haushalte

Wechselmodell = annähernd gleiche Betreuungsleistungen für das Kind, d.h. Berücksichtigung der Einkommen

beider sorgeberechtigten Elternteile

Wie viele Personen, die die elterliche Sorge ausüben, gibt es?

Eltern im Sinne des § 1626 Abs. 1 BGB, die die elterliche Sorge im Haushalt des Kindes tatsächlich gemeinsam ausüben.

Dies können, jedoch müssen nicht stets leibliche Eltern sein

O eine Person O zwei Personen

Kind: weitere im Haushalt lebende unterhaltsberechtigte Kinder:

Name, Vorname:

Geburtsdatum:

vereinbarte Betreuungszeit:

Einrichtung

Personensorgeberechtigte(PSB)/Eltern:

PSB I/Mutter: PSB II/Vater:

wohnhaft: wohnhaft:

E-Mail: E-Mail:

Telefonnr.: Telefonnr.:

Trifft eine oder mehrere der folgenden Aussagen auf Sie zu?  PSB I/Mutter PSB II/Vater

Lesitungen bis:

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II

Leistungen nach dem dritten und vierten Kapitel des SGB XII

Leistungen nach §§ 2 und 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes

Kinderzuschlag zum Kindergeld § 6a des Bundeskindergeldgesetzes

Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz

Wenn nichts zutreffend ist, dann weiter auf Seite 2 

Kita- Eltern-Beitragsentlastung
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Keine Abgabe der Einkommenserklärung freiwillige Anerkennung des jeweiligen Höchstbeitrages gemäß der Elternbeitragssatzung vom 07.12.2023

(Elternhöchsteinkommen ab 69.000,00 € netto/Jahr)

Abgabe der Einkommenserklärung

Einkommensarten/Ermittlung des jährlichen Nettoeinkommens

Nachweis vorgelegt PSB II/Vater: Nachweis vorgelegt

Einkommen aus nichtselbstständiger Arbeit O O

Einkommen aus selbstständiger Arbeit O O

Unterhaltsleistungen für das Kind O O

Unterhaltsleistungen für den PSB/Elternteil O O

sonstige laufende Einkünfte O O

Erwerbsminderungs-, Erwerbsunfähigkeits- und Waisenrenten O O

Elterngeld, abzüglich Freibetrag 300,00 € O O

Abzugsbeträge

Unterhaltszahlungen an Dritte O O

O O

sofern sie gesetzlich vorgeschrieben und tatsächlich geleistet worden sind, sowie

geförderte Altersvorsorgebeiträge nach § 82 EStG O O

Werbungskosten O O

Datum/ Unterschrift der Eltern

von der Verwaltung auszufüllen

Jahresnettoeinkommen

Brandenburg-Paket

festgesetzter Elternbeitrag

Elternbeitrag Brandenburg-Paket

Betrag (€) Monat/Jahr

Elternbeitrag gemäß 

Elternbeitragssatzung vom 07.12.2023

Betrag (€) Monat/Jahr

geprüft

Datum/ Unterschrift

O

O

PSB I/Mutter: 

Beiträge zu öffentlichen ode rprivaten Versicherungen
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